
19

Donnerstag, 23. November 2023

Zusätzlicher Wohnraum in Baarer Bauernhaus ist illegal
BeimHarmonisieren des Einwohnerregisters stiess dieGemeinde auf zu vieleWohnungen – die Eigentümer zogen vorGericht.

MarcoMorosoli

Das Zuger Verwaltungsgericht
musste sich kürzlich mit einem
nicht alltäglichen Fall befassen
(V 2022/68). Im Rahmen der
Harmonisierung des Einwoh-
nerregisters fiel der Gemeinde
Baar auf, dass auf einem Bau-
ernhof ausserhalb der Bauzone
etwas bei der Belegung der
Wohnungen nicht stimmen
konnte. Die Gemeinde Baar
sprachvon«Unstimmigkeiten».
Eine Kontrolle vor Ort brachte
es ans Licht: Die Eigentümer-
schaft vermietete einGästezim-
mer widerrechtlich als Woh-
nung. Im Weiteren hatte sie,

wiederumohneBewilligung, im
Hauptgebäude eine Nasszelle
installiert und zusammen mit
anderen Räumen als Wohnung
dauervermietet. Die Eigentü-
merschaft versuchte hinterher
denMangel zubeheben, indem
sieeinenachträglicheBaubewil-
ligung einreichte. Für diese Art
der Streitbeilegung hatte aber
weder das kantonale Amt für
RaumundVerkehrnochdieGe-
meinde Baar einOhr.

Jenepochtevielmehrdarauf,
den rechtmässigenZustandwie-
der herzustellen – das vollzog
sichmehrals 20 Jahre, nachdem
dies der Eigentümerschaft
schon einmal aufgetragen wor-

den war. So leicht wollte jene
aber nicht aufgeben. Sie ver-
langte vielmehr, dass der lang-
jährige – allerdings illegale –Zu-
stand aufrechterhalten solle,
undzogvordasVerwaltungsge-
richt. Die Eigentümer wiesen
zudemdaraufhin,dassdieWoh-
nungen, die für«die abtretende
Generation erstellt werden,
nach deren Ableben ebenfalls
vermietet werden dürfen».

SindTelefonanschlüsse in
einemKellerabteilUsus?
Das Zuger Verwaltungsgericht
prüfte alle Einwendungen der
Beschwerdeführenden. Beim
Kellerraum sprach das Richter-

gremium von «einem guten
Standard».Zudemerwähntees,
dassdort Internet- undTelefon-
anschlüsse vorhanden seien.
FürKellerräumeeine sehrüppi-
ge Ausstattung. Da jedoch die-
ser Raum nicht am bewilligten
Standort platziert sei, werde
«dadurch noch mehr Wohnflä-
che generiert», als einst der
Eigentümerschaft eingeräumt
wurde. Im Zusammenhang mit
den illegalenBautenausserhalb
der Bauzone stellte das Verwal-
tungsgericht fest, dass einst
beimBaudesBauernhauses alle
erlaubtenWohnnutzungenaus-
geführt worden seien. Mehr
gehe gemäss derBaarer Zonen-

planordnungganzeinfachnicht.
Anders sähe dies jedoch aus,
wenn die ursprünglich genann-
teNutzungderNasszelle fürdas
Angebot «Schlafen im Stroh»
Verwendungfinde.DasVerwal-
tungsgericht sieht ferner davon
ab, die Holztrennwand Keller/
Wohnen neu zu erstellen. Ihr
Standort befinde sich an der
einst bewilligtenLage.Dieswar
für die Beschwerdeführenden
jedoch ein schwacher Trost.

DieBeschwerdewarnurzu
einemZehntel erfolgreich
Das Verwaltungsgericht hiess
die Beschwerde teilweise gut.
Dies betrifft aber nur einen

Zehntel der Beschwerde. Von
denVerfahrenskostenvon2000
Franken muss die Beschwerde
führende Partei deshalb 1800
Franken bezahlen. Das ist nur
ein Tropfen auf den heissen
Stein.DieanwaltschaftlicheVer-
tretung kostet die Beschwerde
führendenPartei sichereinViel-
fachesdavon.Allerdingsdürften
die Mieteinnahmen der über
Jahre illegal genutzten Räum-
lichkeiten stets gutes Geld ein-
gebrachthaben.ZudieserAnge-
legenheit findet sich im Urteil
des Verwaltungsgerichts nichts.

Die Eigentümerschaft dürf-
te die Wohnnutzung nun also
verkleinernmüssen.

Zuger Bevölkerung darf mitreden
Ein Velorat wertet die Ideen aus und entscheidet darüber, welche Veloprojekte vomKanton Zug finanziell unterstützt werden.

Cornelia Bisch

Der Zuger Kantonsrat be-
schloss vergangenen März,
eine Million Franken über die
nächsten fünf Jahre zur Unter-
stützung des Velofahrens durch
sogenannte Soft-Massnahmen
zur Verfügung zu stellen.
Darunter versteht man bei-
spielsweise E-Bike- oder Velo-
Fahrkurse für gewisse Perso-
nengruppen, Veloverleihe, An-
reizsysteme und Kampagnen
von Firmen. Nicht in diese Ka-
tegorie gehört der Bau von Ve-
loinfrastrukturen wie Velowe-
gen, Velostreifen und soweiter.

Insbesondere würden die
Soft-Massnahmen «Einstiegs-
hürden» zum Velofahren sen-
ken, heisst es in einer Medien-
mitteilungdesKantons.DieAb-
sicht ist es, dassPrivate,Vereine,
Schulen oder Firmen Projekt-
ideen fürSoft-Massnahmenein-
reichen und diese – mit der fi-
nanziellen Unterstützung des
Kantons – selbst umsetzen. Für
die Beurteilung der Gesuche
wählte der Regierungsrat am 4.
SeptembereinenVelorat.Dieser
nahmnun seine Arbeit auf.

Vertreterverschiedenster
Organisationen
Der Velorat bestehe aus sieben
Mitgliedern, präzisiert Daniel
Müller, Projektleiter Verkehrs-
planung beim Amt für Raum
und Verkehr und Vorsitzender
des Velorats. «Alle Mitglieder
entstammenunterschiedlichen
Organisationen und bringen
zusammen ein breites Spekt-
rum an Fachwissen und Erfah-
rung ein.»DieOrganisationPro
Velo Zug beispielsweise sei für
den Kanton Zug seit Jahren ein
wichtiger Partner in SachenVe-
loförderung. «Mit Urs Ehren-
sperger konnten wir einen der
Co-PräsidentenalsMitgliedge-
winnenundaufdessen langjäh-
rige Erfahrung zählen.»

Weitere Ratsmitglieder sei-
enAngehörigeder IGMountain-
bike, von Zug Tourismus, der
Specialized Europe GmbH, der
GemeindeSteinhausen,desZu-
gerAmts für Sport undGesund-
heitsförderung sowie des Amts
für Raum und Verkehr. «Uns

warvonAnfanganwichtig, dass
die Zusammensetzung des Ve-
lorats ausgewogenundbreit ab-
gestützt ist.»

BeitragzurEntlastung
desStrassennetzes
«Wir betreten mit den Soft-
Massnahmen und dem Velorat
Neuland. Es gibt noch keineEr-
fahrungswerte dazu», ist sich
Müllerbewusst.«Wenndadurch
mehr Leute von den Vorzügen
des Velo- und E-Bike-Fahrens
überzeugt werden, dürfte der
gesundheitliche und ökologi-
scheNutzendesVelofahrensdie
Kosten aufwiegen.» Die ver-

mehrte Wahl des Velos oder E-
Bikes als Verkehrsmittel leiste
einen wesentlichen Beitrag zur
Entlastung des Strassennetzes.
«Insbesondere auf Distanzen
bis 15 Kilometer sind das Velo
oder das E-Bike oft eine schnel-
le Alternative zu anderen Ver-
kehrsmitteln.»DerRathabezu-
dem den Auftrag, dem Regie-
rungsrat nach vier Jahren einen
Erfahrungsbericht zuunterbrei-
ten.AufdieserBasis könneüber
eine allfällige Weiterführung
entschiedenwerden.

Der frisch gewählte Velorat
traf sich erstmals im Oktober
zu einer kurzen konstituieren-

den Sitzung. «Alle Mitglieder
sind motiviert, ihren persönli-
chen Beitrag zu leisten», lautet
Müllers Fazit. Im Vordergrund
derGespräche habe die Absicht
gestanden, eine Basis für die
künftige Beurteilung vonGesu-
chen zu schaffen. «Hierzuwur-
den die administrativenAbläu-
fe festgelegt, um die Beurtei-
lung der Gesuche effizient
abwickeln zu können.»

Die Zuger Bevölkerung sei
nun aufgerufen, eigene Pro-
jektvorschläge beim Kanton
einzureichen. «Ein Vorschlag
muss mindestens Folgendes
enthalten: Beschrieb des Pro-

jekts oder Vorhabens inklusive
Kostenschätzung, Zeitrahmen
und Kontaktangaben», führt
Müller aus und betont: «Noch-
mals:Wichtig hierbei ist, es soll
sich nicht um die Veloinfra-
struktur selbst handeln.» Im
Einbezug der Bevölkerung
sieht er, selbst passionierter
Radfahrer, eine grosseChance.
«Dadurch könnten neueAnsät-
ze entstehen, welche wir aktu-
ell nicht auf dem Radar haben
und alle Beteiligten einen
Schritt weiterbrächten.»

Innerhalb der ersten zwei
Wochen seien bereits zwei Ge-
sucheeingegangen,welchewei-

terverfolgtwerdenkönnten.Der
Velorat treffe sich in Abhängig-
keit der zubehandelndenGesu-
che – das nächste Mal Anfang
2024. «Wir hoffen, bis im Jahr
2028 einer Vielfalt an verschie-
denen Soft-Massnahmen zur
Umsetzung verhelfen zu kön-
nen.»Damit soll die Veloförde-
rung im Kanton Zug nachhaltig
unterstützt werden.

Hinweis
Projektvorschläge können per
Post an das Amt für Raum und
Verkehr, Aabachstrasse 5, 6300
Zug oder per E-Mail an info.arv@
zg.ch erfolgen.

Der Umstieg aufs Velo entlastet das Zuger Strassennetz. Daniel Müller vom Amt für Raum und Verkehr (Bild) ist Vorsitzender des Velorats. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 22. 11. 2023)


